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BETREFF Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

HIER Staat der Kurden 
BEZUG Ihre Anfrage vom 02.08.2015 

ANLAGE - 
GZ 505-511.E-IFG 203-2015  (bitte bei Antwort angeben) 

 
Berlin, 07.09.2015 

 
Sehr geehrter Herr Abu Sadr, 
 

auf Ihre o.g. Anfrage auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz des 

Bundes (IFG) ergeht folgende Auskunft: 

 

Dieses Thema war bislang nicht Gegenstand von Vermerken und Notenwechseln des 

Auswärtigen Amts. Es liegen daher keine amtlichen Informationen im Sinne des § 2 Nr. 1 

IFG im Auswärtigen Amt vor. 

Ein Anspruch auf Informationszugang nach § 1 Abs. 1 Satz 1 IFG besteht nicht. 

 

Dieser Bescheid ergeht gebühren- und auslagenfrei. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Stefanie Steinbrück 
 
Dieser Bescheid wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

Auswärtiges Amt, 11013 Berlin 

Herrn Sultan Abu Sadr 
Prince Saad Ibn Abdulrahman 
Ar Rawabi 
Riyadh 14215 
Kingdom of Saudi Arabia 
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